Satzung des Reitclub Tuniberg e.V.




      von 1991 geändert 2011
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Name des Vereins ist Reitclub Freiburg-Tuniberg e.V., Der Verein  ist unter diesem Namen im Vereinsregister beim Amtsge​richt Freiburg eingetragen.
2. Sitz und Gerichtsstand des Vereins ist   Freiburg im Breisgau. 
3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 2 Zweck

1.  Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Li​nie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2. Zweck des Vereins ist es, den Reit- und Fahrsport und das Frei​zeitreiten zu pflegen und zu fördern, die Förderung der Pferde​zucht, die Teilnahme an reit- und fahrtsportlichen Veranstal​tungen sowie die Verbundenheit mit dem Pferde zu festigen.
3. Vor allem soll die Jugend am Reitsport interessiert und im Rah​men der wirtschaftlichen Möglichkeiten des Vereins in der Aus​übung des Reitsports gefördert werden.

4. Der Reitclub Freiburg-Tuniberg e.V. dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken i.S. des Abschnittes steuer​begünstigte Zwecke der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Der Verein kann auf Be​schluss des Vorstandes ein Zweckvermögen ansammeln, soweit dies, um seine steuerbegünstigten satzungsgemäßen Zweck erfüllen zu können, erforderlich ist. Das Zweckvermögen ist auf ein beson​deres Bankkonto zu übertragen.

5. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigen​schaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mit​teln des Vereins, Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins nicht mehr als ihre eingezahlten Kapital​anteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. Es darf keine Person durch Ausgaben die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergü​tungen begünstigt werden.
6. Der Verein kann sich überregionalen reiterlichen Vereinigungen und geeigneten Sportverbänden anschließen.
§ 3 Mitgliedschaft
    1. Mitglieder des Vereins sind: 
 -aktive Mitglieder





- passive Mitglieder





- Ehrenmitglieder

    2. Als Jugendliche Mitglieder gelten Vereinsmitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.

§ 4 Aufnahme

1.Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand, Die     Beitrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Mitglieder können nur Pferdebesitzer werden. Nichtpferdebesitzer können nur auf dem Wege der Patenschaft eines Pferdebesit​zers, der bereits Mitglied ist, als aktive Mitglieder aufgenom​men werden. Eine Aufnahme gilt als vollzogen, wenn der Mit​gliedsbeitrag und die Aufnahmegebühr bezahlt sind. Jedes neu aufgenommene Mitglied erhält eine Mitgliedskarte und auf Wunsch eine Satzung zum Selbstkostenpreis.

2. Zur Aufnahme von Minderjährigen in den Verein ist die Zustim​mung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Jedes Mitglied hat Sitz in der Mitgliederversammlung, stimmbe​rechtigt sind Mitglieder, die das 18, Lebensjahr vollendet ha​ben.

2. Jedes Mitglied ist berechtigt, Anträge an den Vorstand des Ver​eins oder die Mitgliederversammlung zu stellen.

3. Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtung des Vereins zu benutzen *

4. Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Zweck des Vereins nach besten Kräften zu fördern, die Mitgliedsbeiträge pünktlich zu entrichten und die Vereinseinrichtungen pfleglich zu behandeln. Durch die schriftliche Beitrittserklärung verpflichtet sich je​des Mitglied, die Satzung des Vereins anzuerkennen und zu be​achten.
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

2. Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Erklä​rung an den   Vorstand mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erfolgen.

3.Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand bei vorliegenden zwingenden Gründen. Hierzu gehören u.a.

· Nichtbeachtung von Beschlüssen der Vereinsorgane

· Schädigung der Vereinsinteressen

· Nichtzahlung des Beitrages.

 Jedes Mitglied hat das Recht, vor seinem Ausschluss von der Mitgliederversammlung gehört zu werden.

4. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle satzungsgemäßen Rechte und Pflichten. Die Mitgliedskarte ist zurückzugeben.

5. Zahlungsverpflichtungen werden durch die Beendigung der Mit​gliedschaft, außer im Falle des Todes, nicht berührt.

§ 7 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:       die Mitgliederversammlung
1.  der Vorstand.
Sämtliche Organe des Vereins üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

§ 8 Mitgliederversammlungen

1. Die Mitglieder sind in jedem Geschäftsjahr einmal zu einer or​dentlichen  Mitgliederversammlung durch den Vorstand einzuberu​fen.

2. Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden auf Beschluss des Vorstandes oder auf schriftlichen Antrag von einem Viertel der stimmberechtigten Mitglieder durch den Vorstand eingeladen.

3. Die Einberufung von Mitgliederversammlungen hat schriftlich un​ter Bekanntgabe der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen bei ordentlichen und von mindestens einer Woche bei außerordentlichen Mitgliederversammlungen zu erfolgen.

4. Das Stimmrecht kann nur von den Anwesenden persönlich ausgeübt werden.

5. Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig.
6. Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterschreiben ist.

7. Die Mitgliederversammlung beschließt im Falle von Änderungen der Satzung mit einer Mehrheit von mindestens 3/4, im übrigen mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
8. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für:

- Wahl des Gesamtvorstandes und der Rechnungsprüfer

- Entgegennahme und Genehmigung des Geschäfts- und Kassen​berichtes sowie des Berichtes der Rechnungsprüfer.
§ 9 Vorstand

1. Der Vorstand setzt sich zusammen aus:

a. dem ersten Vorsitzenden

b. dem zweiten Vorsitzenden

c. dem Kassenwart

d. dem Schriftführer

      und bei zukünftigem Bedarf aus

e. dem Sportwart

f. dem Jugendwart

2.Der erste und zweite Vorsitzende vertreten den Verein gericht​lich und außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB. Jeder ist Einzelvertretungs- berechtigt.

3. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen und wird durch den er​sten und zweiten  Vorsitzenden einberufen.

4. Der Vorstand hat die Aufgabe, den Verein im Einvernehmen mit den Beschlüssen der Mitgliederversammlung zu leiten. Vorstands​beschlüsse sind nur gültig, wenn mehr als die Hälfte aller Vor​standsmitglieder anwesend sind, wobei die Anwesenheit des er​sten oder zweiten Vorsitzenden unabdingbar ist. Vorstandsbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst.
§ 10 Vorstandswahl
1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

2. Jedes Vorstandsmitglied wird einzeln in geheimer Wahl gewählt, es sei denn, dass die Anwesenden einstimmig ein anderes Wahlver​fahren beschließen.

3. Die Verbindung zweier Ämter in einer Person ist zulässig, außer der des ersten und zweiten Vorsitzenden und des Kassenwar​tes.

4. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so kann der Vor​stand bis zur nächsten Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied bestellen.
§ 11 Rechnungsprüfer
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren min​destens einen Rechnungsprüfer.

§ 12 Beiträge

Der Verein erhebt zur Durchführung seiner satzungsgemäßen Aufga​ben von jedem Mitglied Beiträge. Die Höhe der Beiträge wird von der Mitgliederversammlung beschlossen.

§ 13 Ausschüsse

Der Verein kann für besondere Aufgaben Ausschüsse bilden. Die Aus​schüsse und deren Mitglieder sind durch den Vorstand zu bestellen.

§ 14 Haftung

Der Verein haftet Mitgliedern für Gefahren, Schäden und Verluste, die aus dem Sportbetrieb und dem Besuch von Vereinsanlagen entste​hen nur insoweit, als diese gegebenenfalls durch eine bestehende Versicherung gedeckt werden.

§ 15 Auflösung des Vereins und Verwendung des Vereinsvermögens

1. Die Auflösung des Vereins kann nur von einer ordnungsgemäßen einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Hierfür sind 3/4 der Stimmen aller Vereinsmitglieder über 18 Jahre er​forderlich. Kommt ein derartiger Beschluss aufgrund zu geringer Teilnahme nicht zustande, so ist eine neue Mitgliederversamm​lung einzuberufen, die dann mit 3/4 der anwesenden Stimmen ent​scheidet.
2.  Beschließt die Mitgliederversammlung die Auflösung des Vereins, so hat diese gleichzeitig über die Verwendung des Vereinsvermö​gens zu beschließen.

3.  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall sei​nes steuerbegünstigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die Aktion Sorgenkind als steuerbegünstigte Körperschaft, die die​ses ausschließlich und unmittelbar für einen gemeinnützigen Zweck (Reittherapie für geistig- und körperlich behinderte Per​sonen) zu verwenden hat.
Freiburg,     25.2.2011   Generalversammlung 
